
Stadt Pulheim  
Der Bürgermeister Pulheim, den 28.09.2022 

 

Beschluss 
 

aus der Niederschrift der 10. Sitzung 
des Rates der Stadt Pulheim 

am 21.06.2022 
 
 
 
 
TOP 4  Vorlage Nr.: 144/2022 1. Er-

gänzung  Überörtliche Prüfung der Stadt Pulheim im Jahr 2021 gem. § 105 Abs. 3 der Gemeindeordnung Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) 
hier: Bereiche Finanzen, Beteiligungen, Hilfe zur Erziehung, Bauaufsicht und Vergabewesen 

 
 

Beschluss: 
 
Der Rat folgt der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses und beschließt den vorgelegten Prüfbericht der 
gpaNRW zur überörtlichen Prüfung der Stadt Pulheim im Jahr 2021 im Bereich Finanzen, Beteiligungen, Hilfe zur Erzie-
hung, Bauaufsicht und Vergabewesen sowie die vorgelegten Stellungnahmen der Verwaltung zu den ausgesprochenen 
Feststellungen und Empfehlungen und beauftragt die Verwaltung, den Bericht und die Stellungnahmen bis zum 
30.06.2022 an die Kommunalaufsicht und die Gemeindeprüfungsanstalt zu übermitteln. 

 

 
Beratungsergebnis: Einstimmig 
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Zusammenfassung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur ÜBERÖRTLICHEN PRÜFUNG der Stadt Pulheim 
im Jahr 2021  

Finanzen 

Lfd. 

Nr. 
Feststellung der gpaNRW 

Seite 

im 

gpa-

Be-

richt 

 

Bemerkung zur Feststellung 

Lfd. 

Nr. 

Empfehlung der 

gpaNRW 

Seite 

im 

gpa-

Be-

richt 

Empfehlung um-

gesetzt/ 

erledigt 

Empfehlung wird ge-

prüft/ 

Beschlussvorschlag 

der  

Verwaltung 

Empfehlung wird nicht um-

gesetzt, weil... 

F1 

Die Fristen zur Anzeige der 
Haushaltssatzungen (§ 80 Abs. 
5 GO NRW) und zur Feststel-
lung der Jahresabschlüsse (§ 
96 Abs. 1 GO NRW) wurden 
teilweise im Betrachtungszeit-
raum nicht eingehalten. Den-
noch liegen weitgehend 
aktuelle Informationen zur 
Haushaltssituation vor. Sowohl 
innerhalb der Verwaltung als 
auch der Politik gegenüber wird 
über ein Finanzcontrolling über 
wesentliche Entwicklungen und 
Prognosen berichtet. 

51 

Gem. § 80 Abs. 5 GO NRW 
soll die Haushaltssatzung ei-
nen Monat vor Beginn des 
Haushaltsjahres angezeigt 
werden. Üblicherweise wird 
die Haushaltssatzung Mitte 
Dezember für das Folgejahr 
angezeigt, sodass diese Frist 
um rd. 2 Wochen überschritten 
wird (coronabedingte Aus-
nahme war die Haushaltssat-
zung 2021). Hintergrund sind 
die verwaltungsinternen Ab-
läufe und die Verarbeitung der 
erst spät vorliegenden, rele-
vanten Informationen zum 
Kommunalen Finanzaus-
gleich. Die verspätete Anzei-
gefrist führt zu einer Bekannt-
machung der Haushaltssat-
zung Mitte/Ende Januar des 
Haushaltsjahres und damit ei-
ner kurzfristigen vorläufigen 
Haushaltsführung gem. § 82 
GO NRW. In der Praxis hat 
dies nie zu einem Nachteil ge-
führt, sodass der Vorteil des 
erhöhten Informationsgewinns 

E1 

Die Fristen zur Anzeige 
der Haushaltssatzungen 
und zur Aufstellung der 
Jahresabschlüsse sollten 
künftig eingehalten wer-
den. 

51 

Bezüglich des Jah-
resabschlusses soll 
zukünftig unter der 
Voraussetzung ent-
sprechender zeitli-
cher Ressourcen 
der externen Wirt-
schaftsprüfungsge-
sellschaft wieder 
eine fristgerechte 
Feststellung erfol-
gen. 

 

Die fristgerechte Anzeige der 
Haushaltssatzung ist aufgrund 
nebenstehender Erläuterun-
gen nur umsetzbar, wenn der 
verwaltungsinterne Planungs-
prozess bereits vor der Som-
merpause abgeschlossen ist. 
Da dies kaum umsetzbar er-
scheint, soll der bisherige Zeit-
plan beibehalten werden. 
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Lfd. 

Nr. 
Feststellung der gpaNRW 

Seite 

im 

gpa-

Be-

richt 

 

Bemerkung zur Feststellung 

Lfd. 

Nr. 

Empfehlung der 

gpaNRW 

Seite 

im 

gpa-

Be-

richt 

Empfehlung um-

gesetzt/ 

erledigt 

Empfehlung wird ge-

prüft/ 

Beschlussvorschlag 

der  

Verwaltung 

Empfehlung wird nicht um-

gesetzt, weil... 

in der Planung zu den Allge-
meinen Deckungsmitteln hö-
her bewertet wird, als die 
rechtskonforme fristgerechte 
Anzeige. 
Der Jahresabschluss ist gem. 
§ 96 Abs. 1 GO NRW bis zum 
31.12. des Folgejahres festzu-
stellen. Diese Frist wurde nach 
Abbau der damaligen Arbeits-
rückstände seit dem Jahresab-
schluss 2015 eingehalten. Der 
Jahresabschluss 2020 konnte 
aufgrund von Verschiebungen 
von Arbeitsprozessen im Jah-
resverlauf 2021 nicht fristge-
recht vorgelegt werden. 

F2 

Konsolidierungsbeiträge erzielt 
die Stadt Pulheim insbesondere 
über Ertragssteigerungen. Auf-
wandssteigerungen, die in ers-
ter Linie durch die allgemeine 
Preissteigerung, steigende So-
zialkosten sowie Tarif- und Be-
soldungssteigerungen bedingt 
sind, kann Pulheim über Konso-
lidierungsmaßnahmen jedoch 
nur zum Teil kompensieren. 

52 

Die letzte Untersuchung von 
Konsolidierungspotentialen 
durch die gpaNRW hat das 
meiste Konsolidierungspoten-
tial in Einschränkung der frei-
willigen Leistungen ermittelt. 
Diese Einschränkungen waren 
nicht politischer Wille, sodass 
allgemeine Aufwandssteige-
rungen meist nur durch Er-
tragssteigerungen kompen-
siert werden können. Das 
fairste Mittel stellt hier die Er-
höhung des Grundsteuer-B-
Hebesatzes dar. 
Tatsächlich gibt es aber ekla-
tante Unterschiede zwischen 
Haushaltsplanung und Jahres-
abschluss, sodass das Erfor-
dernis von Steuererhöhungen 

E2 

Die Stadt Pulheim sollte 
ihren Konsolidierungskurs 
konsequent fortsetzen 
und weiter ausbauen. Es 
sollte eine regelmäßige 
Aufgabenkritik erfolgen, 
die neben den freiwilligen 
Leistungen auch den Um-
fang und die Qualität der 
Pflichtaufgaben überprüft. 

54  

Der Umfang der freiwil-
ligen Leistungen sollte 
sowohl in der Haus-
haltsplanung als auch 
im Jahresabschluss 
transparent dargestellt 
werden.  
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Lfd. 

Nr. 
Feststellung der gpaNRW 

Seite 

im 

gpa-

Be-

richt 

 

Bemerkung zur Feststellung 

Lfd. 

Nr. 

Empfehlung der 

gpaNRW 

Seite 

im 
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der  

Verwaltung 

Empfehlung wird nicht um-

gesetzt, weil... 

genauestens geprüft werden 
muss. 

F3 

Die Stadt Pulheim nimmt im Be-
trachtungszeitraum von 2014 
bis 2019 deutlich umfangrei-
chere Ermächtigungsübertra-
gungen vor als andere mittlere 
kreisangehörige Kommunen. 
Investitionen werden über meh-
rere Jahre geschoben. Die 
Haushaltspläne der Stadt bie-
ten somit kein realistisches Bild 
des Investitionsvolumens. 

55 

Die Feststellung der gpaNRW 
ist grundsätzlich nachvollzieh-
bar. Erst die Darstellung des 
fortgeschriebenen Haushalts-
plans, dessen Zahlen mit Be-
kanntgabe der vorgenomme-
nen Ermächtigungsübertra-
gungen bekannt gemacht wer-
den, zeigt das Investitionsvolu-
men deutlich, das erforderlich 
ist. Leider gelingt es aus unter-
schiedlichsten Gründen nicht, 
diesen Investitionsbedarf auch 
umzusetzen. 

E3 

Politik und Verwaltung 
sollten sich darauf ver-
ständigen, dass investive 
Auszahlungen nur dann in 
den Haushaltsplänen ver-
anschlagt werden, wenn 
diese im Planungszeit-
raum voraussichtlich zu 
leisten sind. Soweit davon 
auszugehen ist, dass im 
Planungszeitraum nur 
Zahlungsverpflichtungen 
begründet werden, die in 
späteren Jahren zah-
lungswirksam werden, 
sollten diese als Verpflich-
tungsermächtigungen an-
gemeldet werden. 

58  

Im Rahmen der Haus-
haltsplanaufstellung 
wird immer die Mög-
lichkeit zur Veran-
schlagung von Ver-
pflichtungsermächti-
gungen geprüft und 
wenn möglich genutzt. 
Durch zusätzliche Stel-
len, insbesondere im 
Baubereich, soll die 
Umsetzung von ge-
planten Baumaßnah-
men vorangetrieben 
werden. 

 

F4 

Die Stadt Pulheim nutzt ver-
schiedene Quellen zur Förder-
mittelrecherche. Der Prozess 
der Fördermittelakquise ist teil-
weise noch optimierungsfähig. 

58 

Das eingerichtete Zentrale 
Fördermittelmanagement ist 
im Stellenplan mit 1,3 VZÄ hin-
terlegt. Hiervon sind derzeit 
nur 0,15 VZÄ besetzt. Bei vol-
ler Besetzung soll das Zentrale 
Fördermittelmanagement wei-
ter ausgebaut werden. 

E4 

Die Stadt Pulheim sollte 
die strategische Zielvor-
gabe formulieren, dass 
Fördermöglichkeiten bei 
der Planung aller Unter-
haltungs- und Investiti-
onsmaßnahmen standar-
disiert zu prüfen sind. 

59  

Die strategische Ziel-
formulierung soll durch 
eine verwaltungsin-
terne Dienstanweisung 
zum Zentralen Förder-
mittelmanagement in 
die Verwaltungsab-
läufe integriert werden. 
Ziel ist, diese nach Be-
setzung aller Stellen 
aufzustellen. 
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Zusammenfassung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur ÜBERÖRTLICHEN PRÜFUNG der Stadt Pulheim 
im Jahr 2021  

Hilfe zur Erziehung 

Lfd. 

Nr. 
Feststellung der gpaNRW 

Seite 

im 

gpa-

Be-

richt 

 

Bemerkung zur Feststellung 

Lfd. 

Nr. 

Empfehlung der 

gpaNRW 

Seite 

im 

gpa-

Be-

richt 

Empfehlung umge-

setzt/ 

erledigt 

Empfehlung wird ge-

prüft/ 

Beschlussvorschlag 

der  

Verwaltung 

Empfehlung wird nicht um-

gesetzt, weil... 

F1  

In Pulheim gibt es verschiedene 
präventive Angebote und eine 
Netzwerkarbeit bei den frühen 
Hilfen. Ein Gesamtkonzept gibt 
es hierfür nicht. Auch erfolgt 
keine zentrale Steuerung und 
Koordination aller Angebote er-
folgt beim 
Jugendamt. 

81 

Sollte in Kooperation zwischen 
Frühe Hilfen und JHP erarbei-
tet werden unter Einbeziehung 
der Koordination Kinder-
schutz. 

E1 

Die Stadt Pulheim sollte 
ein Gesamtkonzept für 
Prävention und Netzwerk-
arbeit erstellen und eine lü-
ckenlose Präventionskette 
für alle Altersgruppen auf-
bauen. Die Angebote soll-
ten durch das Jugendamt 
zentral gesteuert und koor-
diniert werden. 

82  

Die Umsetzung der 
Empfehlung wird von 
der Verwaltung als 
sinnvoll angesehen. 

 

F2 

Die Stadt Pulheim hat bislang 
keine Gesamtstrategie mit da-
rauf ausgerichteten Zielen und 
Maßnahmen für die Hilfen zur 
Erziehung und das Jugendamt 
entwickelt. Einzelne Ziele und 
Kennzahlen sind im Haushalt 
vorhanden, werden aber für die 
Gesamtsteuerung kaum ge-
nutzt. Zukünftig möchte das Ju-
gendamt sich strategischer aus-
richten. 

83 

Die Kennzahlen für Pulheim 
sind sehr gut: niedriger Fehl-
betrag HzE, geringe Aufwen-
dungen für HzE, deutlich weni-
ger stationäre Fälle als andere 
Kommunen, niedrige Aufwen-
dungen je Hilfefall, hoher An-
teil ambulanter Hilfen, hoher 
Anteil an Vollzeitpflegen bei 
den wenigen stationären Hil-
fen. Grundsätzlich geringe 
Fallzahlen bei allen Hilfearten, 
einzig Hilfen nach §35a sind 
überdurchschnittlich hoch. 

E2 

Die Stadt Pulheim sollte für 
eine Gesamtsteuerung der 
Hilfen zur Erziehung eine 
Gesamtstrategie mit kon-
kreten, messbaren Zielen 
und darauf ausgerichteten 
Maßnahmen entwickeln. 
Hierfür könnten die bereits 
vorhandenen Ziele und 
Kennzahlen weiterentwi-
ckelt werden und in die 
Steuerung einfließen. Die 
Zielerreichung sollte regel-
mäßig geprüft und Maß-

83  

Die Erstellung einer 
Gesamtstrategie erfor-
dert enorme zeitliche 
Ressourcen bei AL, 
ATL und zum Teil der 
Sachbearbeitung.  
Entsprechende Grund-
lagendaten werden 
derzeit ermittelt, Stra-
tegien zur Konzeptent-
wicklung sind geplant 
und werden in diesem 
Jahr begonnen.  
Zum Zeitpunkt der Prü-
fung durch die GPA 
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Lfd. 

Nr. 
Feststellung der gpaNRW 
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im 

gpa-

Be-

richt 

 

Bemerkung zur Feststellung 
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Nr. 

Empfehlung der 

gpaNRW 

Seite 

im 

gpa-

Be-

richt 

Empfehlung umge-

setzt/ 

erledigt 

Empfehlung wird ge-

prüft/ 

Beschlussvorschlag 

der  

Verwaltung 

Empfehlung wird nicht um-

gesetzt, weil... 

nahmen bei Bedarf ange-
passt sowie neu entwickelt 
werden. 

war die derzeitige 
Amtsleitung noch kein 
Jahr im Amt, zugleich 
wurden die Aufgaben 
maßbeglich von der 
Pandemie beeinflusst.  

F3 

Das Jugendamt der Stadt Pul-
heim verfügt bislang über kein 
umfassendes Finanzcontrolling. 
Es sind aktuell nur wenige Be-
standteile eines Controllings 
vorhanden. Dadurch wird die 
Steuerung erschwert. 

84 

Ein Vorschlag zur Optimierung 
der Kennzahlenerhebung 
wurde bereits von den ATL in 
Zusammenarbeit mit der JHP 
erarbeitet. 

E3 

Die Stadt Pulheim sollte 
ein Finanzcontrolling mit 
Zielen und steuerungsrele-
vanten Kennzahlen sowie 
einem Berichtswesen auf-
bauen. Hierzu können bei-
spielsweise einige Kenn-
zahlen aus diesem Prüfbe-
richt fortgeschrieben wer-
den. Die Kennzahlen soll-
ten regelmäßig ausgewer-
tet werden. 
Dies kann dazu dienen, die 
Steuerung zu unterstützen, 
Ursachen für gestiegene 
Aufwendungen zu analy-
sieren und die Wirksamkeit 
von Maßnahmen transpa-
renter zu machen 

85  

Die Umsetzung der 
Empfehlung wird von 
der Verwaltung als 
sinnvoll angesehen, 
erfordert jedoch ent-
sprechende  perso-
nelle und technische 
Ressourcen.  

 Diesbezüglich befin-
det sich die Verwaltung 
aktuell in der Prüfung. 

 

F4 

Die Stadt Pulheim bewertet die 
Zielerreichung der Hilfen im 
Einzelfall mit allen Beteiligten. 
Es erfolgen keine fallübergrei-
fenden Auswertungen zur Ziel-
erreichung und Wirksamkeit 
von Hilfen sowie zu Abbruch-
quoten bzw. zu einzelnen Trä-
gern. Die Laufzeiten der Hilfen 
werden bislang auch nicht re-
gelmäßig ausgewertet. 

85 

Die langfristige Wirksamkeit 
von Hilfen zu Erziehung ist erst 
gegeben, wenn eine Hilfe min-
destens 18-24 Monate läuft. 
Bis zu 36 Monate sind besser. 
Kurze Hilfen führen zur häufi-
geren Wiederkehr der Klienten 
und ggf. höheren Kosten auf-
grund dann intensiverer Hilfen 
oder gar stationärer Unterbrin-
gungen. Dies wird durch die 

E4 

Die Ergebnisse der Bewer-
tung der Wirksamkeit von 
Hilfen im Einzelfall sollten 
fallübergreifend zusam-
mengeführt und ausgewer-
tet werden. 
Ebenso sollten weitere 
steuerungsrelevante Aus-
wertungen, wie z.B. zur 
Anzahl der Fachleistungs-

86 

Ein Prozess hierzu 
wurde bereits in 2021 
angestoßen. Durch 
ein externes Auswer-
tungstool können 
HzE-Maßnahmen 
durch die jeweiligen 
Sachbearbeiter in re-
gelmäßigen Abstän-
den die Wirksamkeit 
der Maßnahme be-
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Bilanz der Aufwendungen 
deutlich belegt. 

stunden sowie zu Abbrü-
chen und Laufzeiten, erfol-
gen. 
Diese können dann auch 
trägerbezogen oder je So-
zialraum aufbereitet wer-
den. Hierdurch können die 
Auswirkungen getroffener 
Maßnahmen transparent 
gemacht werden. 

werten. Aussagekräf-
tige Daten können im 
Falle von HzE Maß-
nahmen allerdings 
frühestens nach 6 
Monaten ausgewertet 
werden, eher noch 
nach 12 Monaten. 
Die Beta Version 
wurde erfolgreich ge-
testet und das Ver-
fahren wird im Mai 
endgültig eingeführt. 

F5 

Die Träger erbringen Leistungs-
nachweise zu den erbrachten 
Fachleistungsstunden. 
Vorgaben, was in den Leis-
tungsnachweisen anzugeben 
ist, gibt es nicht. Nicht jeder Trä-
ger gibt die genauen Inhalte der 
Stunden an, was den Überblick 
des Jugendamtes über die er-
brachten Leistungen erschwert. 

86  E5 

Das Jugendamt sollte ver-
bindliche Vorgaben an die 
Träger für die Leistungs-
nachweise und die Sach-
standsberichte für die Hil-
feplanung machen. 
Die Träger sollten in ihren 
Leistungsnachweisen ne-
ben der Anzahl der Stun-
den auch die abgesagten 
Termine und vor allem 
auch die Inhalte der durch-
geführten Stunden ver-
pflichtend aufführen. 

87   

Die Erbringung dieser Nach-
weise obliegt den örtlich zu-
ständigen Jugendhilfeträgern 
des Sitzes der Träger. In Pul-
heim sind lediglich zwei Träger 
ansässig, von denen regelmä-
ßig ausführliche Berichte und 
Nachweise zu den fälligen 
Rechnungen beigefügt wer-
den. 

F6 

Die Stadt Pulheim hat für die Ar-
beitsbereiche der Hilfen zur Er-
ziehung Standards in Form von 
Richtlinien entwickelt. Hierin 
sind Rechtsgrundlagen, Ab-
läufe und Verantwortlichkeiten 
in Textform schriftlich festge-
schrieben. Ein zusammenge-

87 

Bei der Auswertung der An-
zahl der Hilfefälle die je Voll-
zeitstelle bearbeitet werden 
positioniert sich Pulheim so-
wohl für den ASD als auch für 
die WiJu über dem 3. Quartal. 
Das heißt in Pulheim haben 
sowohl ASD als auch WiJu 

E6 

Das Jugendamt sollte die 
Richtlinien in einem ein-
heitlich aufgebauten Ver-
fahrenshandbuch zusam-
menfassen. Dabei können 
neben textlichen Ausfüh-
rungen kurze Prozessbe-
schreibungen mit Ablauf-

88  

Für die Erstellung ei-
nes einheitlich aufge-
bauten Verfahrens-
handbuchs bedarf es 
einer entsprechenden 
Personalausstattung. 
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führtes, einheitliches Verfah-
rens- oder Qualitätshandbuch 
gibt es nicht. Die Vordrucke sind 
im Jugendamtsprogramm hin-
terlegt, was eine einheitliche 
Bearbeitung unterstützt. 

mehr Fälle pro Person / Voll-
zeitstelle bearbeitet als 75% 
der anderen Kreisangehörigen 
Städte. 

schemata die Übersicht-
lichkeit verbessern. Bear-
beitungsfristen sollten 
grundsätzlich schriftlich 
geregelt werden. 

Hierzu befindet sich 
die Verwaltung in Ab-
stimmungen bezüglich 
einem Personalbe-
messungsverfahren, 
welches die vorliegen-
den Ergebnisse mitein-
bezieht. Darüber hin-
aus wird in Erwägung 
gezogen mit externer 
Unterstützung Pro-
zessanalysen umzu-
setzen. 

F7 

Den Ablauf des Hilfeplanverfah-
rens hat die Stadt Pulheim in ei-
ner Richtlinie geregelt. Vorga-
ben zu Wirtschaftlichkeitsas-
pekten, wie Laufzeitbegrenzun-
gen und Obergrenzen von 
Fachleistungsstunden, sind 
nicht schriftlich in den Stan-
dards fixiert. 

88 

  

E7 

Die Stadt sollte die Vorga-
ben zur Wirtschaftlichkeit, 
wie z.B. Bevorzugung am-
bulanter Hilfen, Obergren-
zen von bewilligten Fach-
leistungsstunden, Laufzeit-
begrenzungen oder Wahl 
des günstigsten Leistungs-
anbieters bei mehreren ge-
eigneten Angeboten, 
schriftlich in den Standards 
hinterlegen. 

90   

Die Empfehlung wird als nicht 
umsetzbar eingeschätzt. 
Durch den vorherrschenden 
Fachkräftemangel und erhöh-
ten Bedarf haben die vorhan-
denen Träger in der Regel 
Wartelisten für neue Maßnah-
men. Die Beauftragung eines 
Trägers vorrangig nach Wirt-
schaftlichkeit kann zu einer 
sinkenden Passgenauigkeit 
des Angebotes führen, was 
wiederum zu einer längeren o-
der wiederholten Maßnahme 
führt, was dann der Wirtschaft-
lichkeit wiederum entgegen-
steht. Die Einschätzung der 
Anzahl der Fachleistungsstun-
den obliegt dem jeweiligen 
Sachbearbeiter, da eine rein 
zahlenmäßig und vollkommen 
vom Fall abgegrenzte Ober-
grenze für die Arbeit mit Men-
schen nicht sinnvoll ist. Durch 
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die Einschätzung der Wirk-
samkeit der HzE wird bereits 
stark reflektiert, ob die Anzahl 
der FLS angemessen ist.  

F8 

Die Fallbearbeitung wird durch 
einen verbindlichen Prozess 
gesteuert. Es gibt zur Auswahl 
des Leistungsanbieters ein An-
bieterverzeichnis. Die Wirt-
schaftliche Jugendhilfe wird erst 
relativ spät in den Bearbei-
tungsprozess eingebunden. 

91  E8 

Die Stadt Pulheim sollte 
die Wirtschaftliche Jugend-
hilfe früher in den Hilfe-
planprozess einbinden, um 
eine frühzeitige Prüfung 
und Geltendmachung 
möglicher Kostenerstat-
tungsansprüche sicherzu-
stellen. 

92 

Ein Leitfaden der Ko-
operation zwischen 
ASD und WiJu liegt 
vor. Hierin sind Rege-
lungen zur Zuständig-
keitsprüfung enthal-
ten, sowie die Be-
schreibung der Ab-
läufe. Im Zuge der ge-
planten Untersu-
chung mit einem ex-
ternen Unternehmen 
sollen diese Abläufe 
ebenfalls betrachtet 
werden. 

  

F9 

Die Wirtschaftliche Jugendhilfe 
prüft erst nach der Hilfeent-
scheidung die möglichen Kos-
tenerstattungsansprüche. Ver-
fahrensstandards und Prozess-
beschreibungen für die Prüfung 
dieser Ansprüche gibt es nicht. 

92  E9 

Die Stadt Pulheim sollte 
schriftliche Verfahrens-
standards für die Prüfung 
der Zuständigkeit und von 
Kostenerstattungsansprü-
chen durch die Wirtschaft-
liche Jugendhilfe entwi-
ckeln. 

93 

Diese Verfahrens-
standards sind eben-
falls im o.g. Leitfaden 
enthalten. 

  

F10 

Es finden keine regelmäßigen, 
sondern nur anlassbezogene, 
prozessintegrierte Kontrollen 
durch die Leitungskräfte statt. 
Prozessunabhängige Kontrol-
len erfolgen nicht. 

93  E10 

Das Jugendamt sollte 
stichprobenhafte prozess-
integrierte und prozessun-
abhängige Kontrollen in-
stallieren und die Einhal-
tung der Standards über-
prüfen. 

94  

Eine Kontrolle kann 
nur basierend auf den 
maßgeblichen Pro-
zessstandards durch-
geführt werden, die 
durch eine externe Un-
tersuchung erneuert 
werden sollen. 

Eine stichprobenhafte und re-
gelmäßige Überprüfung würde 
zum einen zeitliche Ressour-
cen voraussetzen, da die Fälle 
zum Teil sehr umfangreich 
sind, zum anderen vertieftes 
Wissen in alle Bereiche der je-
weiligen Prüfungssache. Bei-
des kann derzeit nicht geleistet 
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Verwaltung 

Empfehlung wird nicht um-

gesetzt, weil... 

Alle Kontrollen sollten 
schriftlich dokumentiert 
werden. 

Begründung siehe 
rechts. 

werden. Die Verwaltungsabtei-
lung besteht aus vielfältigen 
Wissensbereichen, die nur 
zum Teil deckungsgleich sind 
und so durch die Abteilungslei-
tung, die darüber hinaus ein ei-
genes Sachgebiet bearbeitet, 
nicht vollumfassend inhaltlich 
beurteilt werden.  
 

F11 

Die Stadt Pulheim hat einwoh-
nerbezogen sehr hohe Aufwen-
dungen für Eingliederungshilfe 
nach § 35a SGB VIII. Das wird 
durch die hohen Fallzahlen so-
wie hohe Aufwendungen für 
Schulbegleitung/Integrations-
hilfe beeinflusst. 
Die Aufwendungen und Fall-
zahlen sind von 2017 nach 
2019 deutlich gestiegen. 
Die Aufwendungen nach § 35a 
SGB VIII machen 2019 rund 31 
Prozent der gesamten Aufwen-
dungen HzE aus. 

110       s.u. 

F12 

Die Stadt Pulheim hat eine sehr 
hohe Falldichte für § 35a SGB 
VIII unterhalb des Maximalwer-
tes. Gleiches gilt auch für die 
Falldichte für Integrations-
hilfe/Schulbegleitung. Die ho-
hen Fallzahlen erhöhen die Auf-
wendungen und den Fehlbe-
trag. 

111  E12 

Die Stadt Pulheim sollte 
die Entwicklung der Auf-
wendungen und Fallzahlen 
analysieren und im Rah-
men einer Fallrevision die 
Gründe für die hohen 
Fallzahlen und Aufwen-
dungen bei dieser Hilfeart 
ermitteln. Dabei sollten 
auch die Standards der 
Bearbeitung überprüft und 
ggf. angepasst 

112   

Ein Verfahrensstandard zur 
Prüfung liegt vor. Die hohe 
Falldichte entspringt einer aus-
geprägten rechtsanspruchsbe-
wussten Klientel in Pulheim 
und zahlreichen rechtlich legi-
timen Anträgen. Ablehnungen 
von Anträgen trotz Rechtsan-
spruch bei Erfüllung der Tatbe-
standsmerkmale könnten Kla-
gen nach sich ziehen. 
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werden. 

F13 

Die Stadt Pulheim hat in der 
Vergangenheit keine Poollö-
sungen für Integrationshel-
fer/Schulbegleitung genutzt. 
Die Aufwendungen für Integrati-
onshelfersind in Pulheim in 
2019 sehr hoch. Seit 2020 wur-
den einzelne Poollösungen in-
stalliert. 

113  E13 

Da durch Poollösungen 
Synergieeffekte erzeugt 
sowie Ausfälle von Integra-
tionshelfern besser kom-
pensiert werden können 
und es auch die wirtschaft-
lichere Lösung ist, sollte 
die Stadt Pulheim das In-
stallieren von Poollösun-
gen an den Schulen weiter 
ausbauen. 

113 

Die Pool-Lösung an 
der Gesamtschule 
steht kurz vor dem 
Start – voraussicht-
lich zum kommenden 
Schuljahr.  
Mini-Pools von zwei 
Kindern, die sich eine 
I-Kraft teilen gibt es 
mehrfach, diese wer-
den aber nicht als 
Pool-Lösungen be-
nannt. 

 

An weiteren Schulen gibt es 
aufgrund geringer Fallzahlen 
je Schule keinen Bedarf für 
größeren Pool-Lösungen.  
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im 

gpa-

Be-

richt 

Empfehlung umge-

setzt/ 

erledigt 

Empfehlung wird 

geprüft/ 

Beschlussvor-

schlag der  

Verwaltung 

Empfehlung wird nicht um-

gesetzt, weil... 

F1 

Die Stadt Pulheim erfasst die 
Fälle der einfachen und der 
normalen Baugenehmigungs-
verfahren statistisch nicht se-
parat und kann daher keine 
Angaben zu der Verteilung der 
Fälle auf die unterschiedlichen 
Verfahrensarten machen. 
Wichtige statistische Angaben 
stehen daher derzeit nicht zur 
Verfügung. 

125  E1 

Die Stadt sollte die Ver-
fahren der einfachen und 
normalen Baugenehmi-
gungsverfahren statis-
tisch separat erfassen. 

125  

Die derzeitige Bear-
beitungssoftware er-
möglicht keine ent-
sprechende Auswer-
tung. Eine neue Ver-
sion des Programms 
ist bereits bestellt 
und soll in 2022 in-
stalliert werden. 

 

F2 

Die Stadt Pulheim gibt an, 
dass sie die gesetzlich nor-
mierten Frist- und Prüfvorga-
ben im Baugenehmigungsver-
fahren regelhaft einhält. Sie 
prüft derzeit nicht, ob das Ge-
bührenaufkommen aus den 
Baugenehmigungsverfahren 
die Aufwendungen der Bau-
aufsicht deckt. 

127  
E2.1 
 

Die Stadt Pulheim sollte 
regelmäßig prüfen, ob 
und in welchem Umfang 
die erhobenen Gebühren 
den Aufwand der Bau-
aufsicht tatsächlich de-
cken und hierzu eine ent-
sprechende Kennzahl 
bilden. Diese sollte sie 
dann regelmäßig fort-
schreiben und als Steue-
rungsgrundlage nutzen. 

128 
 

  

Die zu erhebenden Gebühren 
sind vom Gesetzgeber vorge-
schrieben und decken die 
Leistungen der Bauaufsicht 
grundsätzlich nicht ab. Wegen 
der Vielzahl der Einflussfakto-
ren (z.B. Antragsqualität, un-
terschiedliche Grundstückszu-
schnitte, unterschiedliche 
planrechtliche Voraussetzun-
gen) ist eine Vergleichbarkeit 
bzgl. des Aufwands selbst bei 
gleichen Vorhaben nicht gege-
ben. 
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    E 2.2 

Die Stadt Pulheim sollte 
möglichst frühzeitig eine 
Aufwandsdeckung an-
streben und die Gebüh-
rentatbestände vollstän-
dig ausschöpfen. 

128   Siehe Stellungnahme zu E 2.1 

    E 2.3 

Die Stadt Pulheim sollte 
die offenen Sprechstun-
den deutlich reduzieren 
und die Bauberatung 
künftig im Zuge von vor-
herigen Terminvereinba-
rungen durchführen. 

130  

Das Rathaus der 
Stadtverwaltung ist 
aus Gründen der 
Bürgerorientierung – 
Stichwort `offenes 
Rathaus´ täglich ge-
öffnet. Terminverein-
barungen werden 
verstärkt wahrge-
nommen; hierzu hat 
die Verwaltung als 
`Pilotprojekt´ für pub-
likumsintensive Or-
ganisationseinheiten 
im Einwohnermelde-
amt ein `Ticketsys-
tem´ eingeführt; be-
absichtigt ist, dieses 
sukzessive weiter 
auszurollen.  

 

F3 

Die Stadt Pulheim erfasst die 
Zeitanteile der Sachbearbei-
tung für die Bauberatung aktu-
ell nicht. Der Stadt ist somit 
nicht bekannt, wie viel Perso-
nalaufwand die Bauberatung 
aktuell verursacht 

130  E3 

Die Stadt Pulheim sollte 
die zeitliche Inanspruch-
nahme der Sachbearbei-
tung für die Bauberatung 
statistisch erfassen. 

130  

Eine automatische 
Erfassung könnte im 
Zusammenhang mit 
dem o.g. Ticketsys-
tem erfolgen. 

 

F4 

Zuständigkeits- und Verant-
wortungsbereiche der Bauauf-
sicht hat die Stadt Pulheim bis-
lang nicht schriftlich und somit 

130 

Insbesondere Entscheidun-
gen, die eine vorherige Ermes-
sensausübung erfordern, sind 
jedoch schnell angreifbar und 

E4.1 
 

Die Stadt Pulheim sollte 
sachliche Entschei-
dungskriterien zur Len-
kung von Ermessensent-

131   

Ein Festschreiben und Zuord-
nen von einzelnen Verantwor-
tungsbereichen würde bei ei-
ner so kleinen Verwaltungsein-
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nicht verbindlich fixiert. Auf er-
messenslenkende Vorgaben 
im Baugenehmigungsprozess 
verzichtet sie. Die Papierakte 
ist nach wie vor das führende 
Medium im Baugenehmi-
gungsverfahren. 

häufig Gegenstand verwal-
tungsgerichtlicher Auseinan-
dersetzungen. Auch wenn Er-
messensentscheidungen re-
gelmäßig individuell sind, 
sollte die Stadt einen Kriterien-
katalog entwickeln, welcher 
objektiv nachprüfbare Rege-
lungen enthält und die Ermes-
sensausübung der Sachbear-
beitung leitet. Eine solche Ver-
fahrensweise gibt der Sachbe-
arbeitung Sicherheit und ver-
mindert durch Rechtskonfor-
mität und Einheitlichkeit in der 
Ermessensausübung Angriffs-
punkte in möglichen strittigen 
Fällen. 
 
 
In der täglichen Praxis unter-
zeichnet die Sachbearbeitung 
Schriftstücke sowie Ableh-
nungs- und Genehmigungsbe-
scheide im Baugenehmi-
gungsverfahren selbst. For-
melle Bescheide müssen je-
doch zuvor der Amtsleitung 
zwecks Durchsicht und Ab-
zeichnung vorgelegt werden. 

scheidungen im Bauge-
nehmigungsverfahren 
festlegen. 

heit dazu führen, dass im Ver-
tretungsfall, z.B. Urlaubs- / 
Krankheitsvertretung, Aufga-
ben durch Schaffung von 
„Spezialisten“ nicht mehr erle-
digt werden können.  
Die in der Bauaufsicht in den 
jeweiligen Bereichen, Technik 
und Verwaltung, anfallenden 
Arbeiten sind ausreichend in 
den Arbeitsplatzbeschreibun-
gen festgelegt. 
 

    E 4.2 

Die Stadt Pulheim sollte 
verbindliche Regelungen 
erlassen, so dass jeder-
zeit klar erkennbar ist, 
welche Zuständigkeits- 
und Verantwortungsbe-
reiche vorhanden sind. 
Weiterhin sollte sie 
die bereits in der Praxis 

132   

Eine zusätzliche Regelung ist 
nicht erforderlich, da Be-
scheide im gem. der in der Ar-
beitsplatzbeschreibung defi-
nierten Zuständigkeit unter-
schrieben werden. Da alle Be-
scheide im Rahmen des Vier-
augenprinzips der Amtsleitung 
bzw. der Vertretung vorgelegt 
werden, bedarf es bei dieser 
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gelebten Unterschrifts-
befugnisse verbindlich fi-
xieren. Dies dient einer 
klaren Ablauforganisa-
tion. 

kleinen Verwaltungseinheit 
keiner zusätzlichen Regelun-
gen. 

F5 

Der Prozess des einfachen 
Baugenehmigungsverfahren 
ist in Pulheim straff organisiert. 
Sie hält das Vieraugenprinzip 
ein und stellt somit Korrupti-
onsprävention sowie eine 
Qualitätskontrolle der Ent-
scheidungen verlässlich si-
cher. Das Beteiligungsverfah-
ren führt sie in Papierform 
durch und lässt Synergien, die 
ein digitales Beteiligungsver-
fahren mit sich bringen 
würde, ungenutzt. 

132  E5 

Die Stadt sollte das Be-
teiligungsverfahren digi-
tal durchführen, um Ver-
zögerungen im Bauge-
nehmigungsverfahren zu 
reduzieren. 

133  

Ein digitales Beteili-
gungssystem ist nur 
im Zusammenhang 
mit Vorlage der kom-
pletten Unterlagen in 
digitaler Form mög-
lich. Eine Entgegen-
nahme von papierlo-
sen Anträgen er-
möglicht zwar eine 
digitale Beteiligung 
von Fachbehörden, 
zieht aber auch die 
digitale Bescheidung 
nach sich. Diese ist 
derzeit noch nicht 
vom Gesetzgeber 
geregelt. Die Ge-
setzgebung schreibt 
nach wie vor die 
Schriftform für die 
Baugenehmigung 
vor. 
Derzeit werden sei-
tens der Stadt je-
doch die techni-
schen Vorausset-
zungen für die digi-
tale Bearbeitung und 
damit auch Beteili-
gung geschaffen. 
Ein zeitlicher Rah-
men kann nicht defi-
niert werden, da ein 
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Großteil dieser tech-
nischen Vorausset-
zungen erst mit Be-
kanntwerden der 
rechtlichen Grundla-
gen und Vorausset-
zungen umgesetzt 
werden kann. 

F6 

Die Stadt Pulheim kann aktuell 
keine konkreten Angaben zu 
den Gesamtlaufzeiten der ein-
fachen und normalen Bauge-
nehmigungsverfahren ma-
chen, da sie grundlegende sta-
tistische Daten nicht ermittelt. 
Somit steht eine bedeutende 
Leistungskennzahl nicht zur 
Verfügung. Die Stadt kann ak-
tuell nicht verlässlich überprü-
fen, ob sie die gesetzlich nor-
mierten maximalen Laufzeiten 
für Fälle des einfachen Bauge-
nehmigungsverfahren verläss-
lich einhält. 

133  E6 

Solange es der Stadt 
nicht möglich ist, die 
Laufzeiten im Baugeneh-
migungsverfahren durch 
die Fachsoftware zu er-
mitteln, sollte sie diese 
wichtigen Kennzahlen 
händisch, beispielsweise 
unter Nutzung eines 
Excel-Tools, ermitteln. 

135  
siehe Stellung-
nahme zu E 1 

 

F7 

Die Stadt Pulheim reiht sich im 
landesweiten Vergleich bei der 
Kennzahl „Fälle je Sachbear-
beiter-Vollzeitstelle“ nahezu 
beim Median ein. 

136  E7.1 

Die Stadt Pulheim sollte 
die von der gpaNRW be-
rechnete Kennzahl wei-
ter fortführen und als 
Steuerungsinstrument 
nutzen. So kann sie die 
Auslastung des Perso-
nals dokumentieren und 
analysieren sowie früh-
zeitig auf Überlastungen 
oder zu geringe Auslas-
tungen der Sachbearbei-
tung reagieren. 
 
 

138  
siehe Stellung-
nahme zu E 1 
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    E 7.2 

Die Stadt Pulheim sollte 
die Entwicklung der un-
erledigten Fälle weiter 
überwachen und nöti-
genfalls durch Personal-
anpassung eingreifen. 

138  
siehe Stellung-
nahme zu E 1 

 

F8 

Die Stadt Pulheim verfügt bis-
lang über keine technischen 
Möglichkeiten, Bauanträge di-
gital zu bearbeiten. Daher be-
arbeitet sie Baugenehmi-
gungsverfahren ausnahmslos 
analog und lässt mögliche Vor-
teile der Digitalisierung unge-
nutzt. 

139  E8 

Die Stadt Pulheim sollte 
die Digitalisierung des 
Bauantragsverfahrens 
zeitnah vorantreiben und 
hierbei die mögliche An-
bindung an das digitale 
Antragsverfahren über 
das Bauportal.NRW nut-
zen. Ziel sollte es sein, 
die digitale Einreichung 
des gesamten Bauantra-
ges mit seinen Anlagen 
zu ermöglichen und das 
Antragsverfahren voll-
umfänglich digital abzu-
wickeln. 

140  
siehe Stellung-
nahme zu E 5 

 

F9 

Die Stadt Pulheim legt derzeit 
keine Ziele oder Qualitätsstan-
dards für die Bauaufsicht fest, 
deren Erreichung sie über 
Kennzahlen messen könnte. 

140  E9 

Die Stadt Pulheim sollte 
Zielwerte und Qualitäts-
standards definieren und 
ihre Einhaltung mittels 
Kennzahlen regelmäßig 
überprüfen, so dass sie 
die Steuerung des Berei-
ches unterstützen kön-
nen. Dazu sollte sie bei-
spielsweise auch die im 
Rahmen dieser Prüfung 
ermittelten Kennzahlen 
fortschreiben. 

141  
siehe Stellung-
nahme zu E 1 
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Beschlussvorschlag 
der  
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Empfehlung wird nicht um-
gesetzt, weil... 

F 1 

Die Stadt Pulheim hat durch die 
zentrale Vergabestelle sowie 
durch umfangreiche, interne 
Dienstanweisungen eine Orga-
nisationsform geschaffen, die 
gut geeignet ist, Vergaben zü-
gig und rechtskonform abzuwi-
ckeln. Die einzuhaltenden Me-
chanismen des Vergabeprozes-
ses sorgen für ein hohes Maß 
an Korruptionsprävention im 
Vergabeverfahren. Die Dienst-
anweisung zur Vergabe von 
Liefer-/Dienstleistungen bedarf 
der Anpassung an die aktuell 
gültige Rechtslage. 

149 
Die Feststellung ist zutreffend, 
auf die Stellungnahme zu 
E1.1. wird verwiesen 

E 1.1 

Die Stadt Pulheim sollte 
ihre internen Dienstanwei-
sungen zum Vergabewe-
sen prüfen und der aktuel-
len Rechtslage anpassen. 

150  

Die Stadtverwaltung 
hat 2016/2017 mit der 
Einführung eines 
Vergabemanagement-
systems (VMS) begon-
nen. Dieses System 
bildet jeweils die aktu-
ellen rechtlichen Vor-
gaben ab. Alle Auf-
träge ab 5.000,- € sind 
dort zu hinterlegen und 
werden daher nach 
den aktuellen Rechts-
vorschriften abgewi-
ckelt. Durch den Ein-
satz des Vergabema-
nagementsystems 
sind keine Rechtsunsi-
cherheiten gegeben, 
zumal sich die grund-
sätzlichen Aufgaben-
verteilungen zwischen 
Fachämtern, ZVS und 
Rechnungsprüfungs-
amt nicht geändert ha-
ben. 
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Die Vergabeprozesse 
werden in Folge eines 
geplanten Workshops 
zwischen den im we-
sentlichen betroffenen 
Fachämtern, Rech-
nungsprüfungsamt 
und Zentraler Verga-
bestelle angepasst. In 
diesem Zuge werden 
auch die diesbezügli-
chen Dienstanweisun-
gen anzupassen sein. 

    E 1.2 

Die Stadt sollte die Be-
darfsstellen von der kom-
plexen Vergabetätigkeit 
weiter entlasten. In die-
sem Zuge sollte die Stadt 
der ZVS auch die verga-
berechtliche Abwicklung 
von Direktaufträgen, Ver-
handlungsvergaben so-
wie freihändigen Verga-
ben mit einer Auftrags-
summe unterhalb von 
50.000 Euro netto zuwei-
sen. 

152  

Die Kommunalen 
Vergabegrundsätze, 
welche die Stadt Pul-
heim nach ihrer Verga-
beordnung für an-
wendbar erklärt hat, re-
gelten ein vergabe-
rechtliches Verfahren 
erst ab 5.000,- €, da-
runter sind allenfalls 
Vergleichsangebote 
anzufordern, sog. Di-
rektauftrag. Dies dient 
der unkomplizierten 
und schnellen Abwick-
lung kleinerer Einzel-
aufträge. Zwischen 
den Bewerbern ist re-
gelmäßig zu wechseln. 
Zwischenzeitlich sind 
die diesbezüglichen 
Wertgrenzen über 
15.000,- € auf 25.000,- 
€ angehoben worden. 
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Dies trägt zur Hand-
lungsfähigkeit der Ver-
waltung bei und hat 
sich bewährt. Dement-
sprechend bestehen 
hier weniger formale 
Anforderungen an die 
Fachämter. 
Die Stadt hat in den 
Stellenplänen 2020 
und 2022 eine perso-
nelle Aufstockung der 
Zentralen Vergabe-
stelle (ZVS) vorge-
nommen. Die Beset-
zungsverfahren konn-
ten mit einer Beset-
zung zum 01.04 bzw. 
01.08.2022 abge-
schlossen werden. Es 
ist geplant die Verga-
beprozesse in einem 
Workshop zu untersu-
chen und zu straffen, 
die Dienstanweisun-
gen werden in diesem 
Zuge angepasst. 
Vergaben ab einer 
Wertgrenze von 
25.000,- € sollen über 
die ZVS abgewickelt 
werden. Bis 25.000,- € 
unterstützt das VMS 
die Fachämter bei der 
Dokumentation der 
Auftragsvergaben. Da-
mit wird sichergestellt, 
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dass die Rechtsvor-
schriften umfassend 
beachtet werden, die 
Fachämter aber bei 
kleineren Vergaben 
zeitnah und eigenstän-
dig handeln können. 

F 2 

Die internen Regelungen der 
Stadt Pulheim sehen keine 
Pflicht zur formellen Abnahme 
vor. 
 

153 

Die Feststellung ist zutreffend. 
§ 12 Abs. 4 Nr. 1 sieht die 
förmliche Abnahme vor, wenn 
eine der beiden Vertragspar-
teien es verlangt.  

E 2 

Die Stadt Pulheim sollte in 
ihrer Dienstanweisung 
verbindlich aufnehmen, 
dass Baumaßnahmen ge-
mäß § 12 VOB/B formal 
abzunehmen sind. 

153   

Die Stadt Pulheim sieht in ih-
ren zusätzlichen Vertragsbe-
dingungen für die Ausführung 
von Bauleistungen unter Ziffer 
17 die förmliche Abnahme 
nach § 12 VOB/B vor. Diese 
Vertragsbedingungen sind Be-
standteil jedes Vergabeverfah-
rens für Bauleistungen. 
Weiterer Handlungsbedarf 
wird nicht gesehen. 

F 3 

Die Dienstanweisung zur Kor-
ruptionsprävention der Stadt 
Pulheim ist umfassend und de-
tailliert. Dadurch ist die Dienst-
anweisung gut geeignet, eine 
verlässliche und verbindliche 
Grundlage für aktive Korrupti-
onsprävention zu sein. Die 
Stadt hat jedoch bislang auf 
eine Schwachstellenanalyse 
unter Beteiligung der Beschäf-
tigten verzichtet. 

153 

Die Stadt hat im Jahre 2017 
eine Bestandsaufnahme 
durchgeführt. Darin wurden 
die getroffenen Maßnahmen 
zur Korruptionsprävention in 
den einzelnen Bereichen fest-
gehalten, allerdings ohne Be-
teiligung der Beschäftigten.  
 

E 3 

Die Stadt Pulheim sollte 
im Rahmen der personel-
len Möglichkeiten eine 
Schwachstellenanalyse 
zur Korruptionsprävention 
durchführen und dabei die 
Beschäftigten der Stadt 
im Zuge einer Befragung 
aktiv einbinden. Weiterhin 
sollte sie regelmäßig, 
etwa bei Mitarbeiterver-
sammlungen, Korrupti-
onsgefahren thematisie-
ren. 

154  

Nach Änderung des 
Korruptionsbekämp-
fungsgesetzes zum 
22.09.2021 ist eine er-
neute Bestandsauf-
nahme (Schwachstel-
lenanalyse) geplant. 
Hierzu finden Abstim-
mungen mit der Anti-
Korruptionsbeauftrag-
ten der Stadt statt. 
Wichtige, bereits vor-
handene Elemente, 
sind die Einrichtung 
der Zentralen Verga-
bestelle sowie das 4-
Augen-Prinzip, wel-
ches neben dem 
Vergabewesen auch 
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bei Fördermitteln, Ge-
nehmigungen, Gebo-
ten oder Verboten so-
wie Leistungsgewäh-
rungen beachtet wird. 
Aus der Schwachstel-
lenanalyse werden 
weitere Maßnahmen 
abgeleitet, u.a. intensi-
vere Beteiligung der 
Beschäftigten, etc.. 

F 4 

Die Stadt Pulheim hat ausführli-
che Regelungen zum Sponso-
ring in ihrer Dienstanweisung 
zur Korruptionsprävention er-
fasst. Diese sind grundsätzlich 
gut geeignet, Sponsoring neut-
ral, nachvollziehbar und im Ein-
klang mit der Rechtsordnung 
abzuwickeln. Verbesserungs-
potenzial sieht die gpaNRW bei 
der Transparenz von Sponso-
ringleistungen. 

156 
Siehe hierzu die Stellung-
nahme zu E.4 

E 4 

Die Stadt Pulheim sollte 
ihre Dienstanweisung um 
Regelungen zur Veröf-
fentlichung von Sponso-
ringleistungen ergänzen, 
so dass sie die Annahme 
von Sponsoringleistungen 
grundsätzlich öffentlich 
bekannt machen muss. 

156  

Transparenz bei Spon-
soringleistungen wird 
bereits durch die in der 
Dienstanweisung ge-
regelte Verpflichtung 
zur schriftlichen Ver-
einbarung von Spon-
soringleistungen und 
der genauen Beschrei-
bung von Art und Um-
fang der Leistungen 
des Sponsors und der 
Stadt gewährleistet. 
Durch die ebenfalls in 
der Dienstanweisung 
geregelte Verpflich-
tung, alle Sponsoring-
verträge vor Vertrags-
schluss dem RPA vor-
zulegen, wird die Ein-
haltung dieser Vorga-
ben zusätzlich kontrol-
liert und gewährleistet. 
Durch diese Vorgaben 
sind Sponsoringleis-
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tungen jederzeit über-
prüf- und nachvollzieh-
bar. Die von der GPA 
zusätzlich empfohlene 
Veröffentlichung von 
Sponsoringleistungen 
ist keine rechtliche 
Verpflichtung. Die 
Stadt wird im Rahmen 
der erneuten Be-
standsanalyse zu 
Schwachstellen (siehe 
F 3/E3) zunächst ab-
fragen, ob und in wel-
chem Umfang die 
Fachämter Sponsorin-
gleistungen erhalten. 
Auf der Basis der sich 
daraus ergebenden 
Daten wird geprüft 
werden, ob und in wel-
cher Form eine Veröf-
fentlichung von Spon-
soringleistungen recht-
lich zulässig sowie or-
ganisatorisch und per-
sonell umsetzbar ist. 

F 5 

Die Stadt Pulheim verfügt über 
kein strukturiertes und verbind-
liches Bauinvestitions-control-
ling. Die festgestellten Abwei-
chungen vom Auftragswert ge-
ben einen Hinweis darauf, dass 
die Stadt insbesondere mehr 
zeitliche und fachliche Ressour-
cen für die Vorbereitung von 

157 

Die Problematik der festge-
stellten Abweichungen vom 
Auftragswert lassen sich aus 
Sicht der Stadt Pulheim nicht 
durch die Einrichtung eines 
Bauinvestitionscontrollings lö-
sen, dass zusätzliche Perso-
nalressourcen erfordern würde 
und insbesondere weitere zeit-
liche Ressourcen aufgrund 

E 5 

Aus Sicht der gpaNRW 
sollte die Stadt Pulheim 
zumindest bei größeren 
Baumaßnahmen ein 
strukturiertes und umfas-
sendes BIC für die Pla-
nung, Vorbereitung, Be-
gleitung und Evaluierung 
von Baumaßnahmen vor-
sehen. Hierfür sollte sie 

159   

Unklar ist, was die gpaNRW 
als „größere Baumaßnahme“ 
ansieht. Für die städtischen 
Baumaßnahmen erfolgt ein 
Controlling zunächst intern in 
den jeweiligen Fachämtern. 
Über die Hochbaumaßnah-
men ab 50.000 € werden re-
gelmäßig Statusberichte ge-
fertigt, über die der zuständige 
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Baumaßnahmen zur Verfügung 
stellen sollte. 
 

des internen Abstimmungsbe-
darf der zuständigen Stellen 
binden würde. Vielmehr ist die 
angespannte Personalsitua-
tion und die dynamische 
Markt- und Preisentwicklung 
im Baubereich ursächlich für 
die festgestellten Abweichun-
gen. Die Vorbereitung von 
Baumaßnahmen erfolgt nach 
den festgelegten Regelungen, 
die durch HOAI und den haus-
haltsrechtlichen Vor-schriften 
bestimmt sind. 

die erforderlichen Vorga-
ben im Zuge einer Dienst-
anweisung regeln. 

Ausschuss informiert wird. 
Grundlage hierfür ist ein einge-
setztes Modul der Buchhal-
tungssoftware, dass eine 
Budgetierung und ein Control-
ling der Maßnahmen ermög-
licht. Weiterer Regelungsbe-
darf wird nicht gesehen. 

F 6 

Die Abweichungen vom Auf-
tragswert sind bei der Stadt Pul-
heim insgesamt unauffällig. 
Dennoch kommt es bei einzel-
nen Baumaßnahmen zu Abwei-
chungen vom ursprünglichen 
Auftragswert, die im Verhältnis 
zum Hauptauftrag erheblich 
sind. Nachträge nehmen auf 
abgerechnete Leistungen somit 
einen spürbaren Einfluss. 

160 
Siehe hierzu die Stellung-
nahme zu E.6 

E 6 

Die Stadt Pulheim sollte 
der Maßnahmenvorberei-
tung und besonders der 
Ausarbeitung von Leis-
tungsverzeichnissen stär-
kere Bedeutung beimes-
sen. 
Hierzu sollte sie genü-
gend fachliche und zeitli-
che Ressourcen zur 
Verfügung stellen 

161  

Die Stadt Pulheim hat 
sowohl im Stellenplan 
2021 sowie 2022-2023 
personelle Verstärkun-
gen ausgewiesen. Da-
mit soll die Bedarfspla-
nung sachgerechter 
erstellt als auch die 
einzelnen Baumaß-
nahmen fachlich und 
zeitlich intensiver be-
treut werden können. 
So sollen u.a. Nach-
träge spürbar reduziert 
werden und Dokumen-
tationsmängel vermie-
den werden. 

 

F 7 

Die Stadt Pulheim verfügt über 
kein systematisches Nachtrags-
management. 
Sie hat jedoch Vorkehrungen 
getroffen, dass Nachträge auch 

162  E 7.1 

Die Stadt Pulheim sollte 
ihre Regelungen zum Um-
gang mit Nachträgen er-
gänzen und festlegen, 

162   

Durch Regelungen in Dienst-
anweisungen sowie insbeson-
dere in § 10 der Vergabeord-
nung der Stadt wird sicherge-
stellt, dass der HFA in Kennt-
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in kleinerem Umfang vor Beauf-
tragung der örtlichen Rech-
nungsprüfung vorzulegen sind. 
Die gpaNRW sieht im Themen-
feld Nachträge jedoch noch 
Verbesserungsmöglichkeiten. 

dass Ursachen für Nach-
träge nachvollziehbar zu 
begründen sind  
 

nis zu setzen ist, wenn der Ge-
samtauftragswert durch Nach-
tragsaufträge erstmalig 25.000 
€ netto übersteigt oder die 
Summe einer oder mehrerer 
Erweiterungen eines bereits 
erteilten Auftrages 25.000 € 
netto übersteigt (Abs. 1). 
Jede Erweiterung eines Auf-
trages, jeder Nachtrag und je-
der Anschlussauftrag ist dem 
Rechnungsprüfungsamt ein-
schließlich der prüffähigen Un-
terlagen in den Fällen der Be-
teiligung des Rechnungsprü-
fungsamtes gemäß der Rech-
nungsprüfungsordnung vorzu-
legen. Dies gilt auch wenn der 
Gesamtauftragswert eines be-
reits erteilten Auftrages durch 
eine oder mehrere Änderun-
gen gemäß Satz 1 den in der 
Rechnungsprüfungsordnung 
festgelegten Wert für die Betei-
ligung übersteigt (Abs. 2).  
Erhöhungen der Auftrags-
summe aufgrund vertraglich 
zugesicherter Lohn- und Stoff-
preiserhöhungen sowie ver-
einbarter Preisanpassungs-
klauseln gelten nicht als Auf-
tragserweiterung (Abs. 3). 
 
Die Dienstanweisung zur VOB 
führt unter Ziffer 13. Massen-
überschreitungen-  wie folgt 
aus: 
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„Zur Erfüllung des Auftrages 
notwendige Massenüber-
schreitungen, die nach Art und 
Umfang bedeutend sind, müs-
sen vom Fachamt oder der 
Stabsstelle schriftlich begrün-
det werden.“  
 
Zusätzlich ist eine Genehmi-
gung dieser Begründung 
durch die Dezernentin/den De-
zernenten erforderlich, wenn 
durch eine Massenüberschrei-
tung die Auftragssumme um 
mehr als 10 % oder 5.000,00 € 
netto überschritten wird. 
 
Unter Ziffer 14. Nicht verein-
barte Leistungen – wird Fol-
gendes geregelt: 
 
„Für nicht vereinbarte Leistun-
gen, die zur Ausführung von 
Vertragsleistungen erforder-
lich werden (§ 2 Abs. 6 in Ver-
bindung mit § 1 Abs. 4 VOB/B), 
ist ein Nachtragsangebot ein-
zuholen und nach der Verga-
beordnung zu behandeln.“ 
 
In der Dienstanweisung zur 
VOL/A (UVgO) Ziffer 12.3 wird 
ausgeführt: 
 
„Auftragsänderungen müssen 
schriftlich vereinbart werden.“ 
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Aus allen aufgeführten Rege-
lungen ergibt sich bereits eine 
Begründungs- und Dokumen-
tationspflicht. 
 
Ein weitergehender Rege-
lungsbedarf wird nicht gese-
hen. 

    E 7.2 

Die Stadt sollte ein struk-
turiertes Nachtragsma-
nagement einführen und 
schriftliche Nachtragsan-
gebote vorzulegen sind. 

162   
Es wird auf die Stellungnahme 
zu E 5 sowie E 7.1 verwiesen. 

F 8 

Die von der gpaNRW durchge-
führte Maßnahmenbetrachtung 
zeigt Dokumentationsmängel in 
den vorgelegten Maßnahmen-
akten auf. Die Vorgänge sind 
zum Teil nicht durchgängig 
nachzuvollziehen. Darüber hin-
aus ist festzustellen, dass in al-
len vier betrachteten Maßnah-
men hohe Nachträge erforder-
lich waren, die einen Hin-weis 
darauf geben, dass die Stadt 
der Vorbereitung von Baumaß-
nahmen mehr zeitliche und 
fachliche Ressourcen beimes-
sen sollte. 

163 
Es wird auf die Stellungnahme 
zu E 6 verwiesen. 

      

F 9 

Die zeitliche Differenz zwischen 
Auftragserteilung und Absage-
schreiben ist deutlich zu lang, 
zumal der Auftragnehmer be-
reits unmittelbar nach Erhalt 

165 
Die Feststellung ist zutreffend, 
stellt aber lediglich einen Ein-
zelfall dar. 

E 9.1 

Die Information an unter-
legene Bieter sollte im un-
mittelbaren zeitlichen Zu-
sammenhang mit der Auf-
tragserteilung an den Zu-
schlagsempfänger erfol-
gen. 

165 

Grundsätzlich er-
folgt die Mitteilung 
an unterlegene Bie-
ter in zeitlichem Zu-
sammenhang mit 
dem Versand der 
Auftragserteilung. 
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des Auftrages mit der Ausfüh-
rung der Arbeiten begonnen 
hatte. 

Gemäß § 19 Abs. 1 
Satz 2 VOB/A sind 
die nicht berücksich-
tigten Bieter, sofern 
sie nicht bereits aus-
geschlossen wur-
den oder nicht mehr 
für den Zuschlag in 
Betracht kommen 
(§19 Abs. 1 Satz 
VOB/A), zu unter-
richten, sobald der 
Zuschlag erteilt wor-
den ist. Die Hinter-
gründe des Zeitver-
satzes in diesem 
Einzelfall ließen sich 
nicht mehr aufklä-
ren. 

    E 9.2 

Die Stadt sollte der Maß-
nahmenvorbereitung und 
insbesondere für die Er-
stellung von Leistungsver-
zeichnissen mehr zeitli-
che und personelle Res-
sourcen einplanen, um 
Nachträge so gering wie 
möglich zu halten. 

166  
Es wird auf die Stel-
lungnahme zu E 6 ver-
wiesen. 

 

F 10 

Drei Nachträge mit einem Volu-
men von 7.370 Euro sind in der 
Maßnahmenakte nicht nach-
vollziehbar dokumentiert. (Aus-
senanlagen Schulzentrum 
Brauweiler). 

169 

Die Feststellung ist teilweise 
zutreffend, die Verwaltung 
sieht insgesamt 5 der 6 in der 
Schlussrechnung ausgewie-
senen Nachträge als ausrei-
chend begründet und doku-
mentiert an (Hinweis: Ein 
Nachtrag ist in drei Teile unter-

E 10 

Die Stadt sollte die Maß-
nahmenakte stets trans-
parent und lückenlos füh-
ren. Insbesondere Nach-
trägen müssen schlüssig 
aktenkundig gemacht 
werden. 

169  

Dokumentationsmän-
gel sind zu vermeiden, 
es wird auf Stellung-
nahme zu E 6 verwie-
sen. 
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teilt unter der Nachtragsnum-
mer 2 mit den Bezeichnungen 
2A, 3 und 4 im Vergabemana-
gementsystem hinterlegt). Die 
Höhe der Differenz von 7.370 
€ resultiert aus der fehlerhaf-
ten Einstufung des Nachtrags-
volumens in Höhe von 29.649 
€ als Bruttobetrag. Hierbei 
handelte es sich um den Net-
tobetrag (brutto 35.282,31 €). 
Lediglich die Differenz zur 
Schlussrechnungshöhe von 
1.737 € brutto ist als Nachtrag 
nicht dokumentiert.  

F 11 

Mehrkosten in Höhe von 43.825 
Euro waren nicht nachvollzieh-
bar. (Betonsanierung Nachklär-
becken Kläranlage Pulheim). 
 

170 

Bei der genannten Summe 
handelt es sich lediglich um 
eine Mengenmehrung. In zwei 
Nachklärbecken mussten die 
Wände unterhalb des Wasser-
spiegels mitsaniert werden. 
Über zwei Nachträge wurden 
lediglich Positionen abgerech-
net, die im Leistungsverzeich-
nis enthalten, aber mengen-
mäßig nicht abgedeckt waren. 
Bei der Betonsanierung der 
Nachklärbecken kann der ge-
naue Umfang des Sanierungs-
bedarfes erst nach Entleeren 
der Becken festgestellt wer-
den. Aus logistischen und be-
trieblichen Gründen kann dies 
nicht zur Ermittlung des Sanie-
rungsumfanges zur Erstellung 
eines Leistungsverzeichnisses 
erfolgen. Insofern handelte es 

E 11 

Die Stadt sollte Maßnah-
menakten stets lückenlos 
und nachvollziehbarfüh-
ren. 

170  

Die Dokumentation 
über zwei Nachtrags-
aufträge wird als aus-
reichend angesehen. 
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sich hier bei den unter der 
Wasseroberfläche liegenden 
Bereichen um eine Schätzung. 
Daher handelt es sich hierbei 
um eine klassische Mengen-
mehrung nach VOB.  

 
 




